
Leider kam es in den letzten zwei Jahren aufgrund des rasanten Anstiegs der Inflation zu immer 

größerem Engpass im Finanzhaushalt (32%-Kaufkraftverlust seit letzter Steuererhöhung 2016). 

Der Haushalt 2024 konnte daher nicht mehr, wie gesetzlich gefordert, im 4-Jahresplan ausgeglichen 

werden. Es bestand also die Pflicht zur Beschließung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HaSiKo). 

Am 30.04.2024 wurden der Haushalt und das Sicherungskonzept mit Sparmaßnahmen beschlossen 

(Dokument für Sie erneut anbei unter 6.3), jedoch ohne eine Anpassung der Hebesätze. Die 

Haushaltssicherungsmaßnahmen konnten somit nicht die Lücke schließen, obwohl dies gesetzlich 

gefordert war. 

Nun ist die Entscheidung der Rechtsaufsicht zum Haushalt und HaSiKo eingetroffen (Anbei Dokument 

6.2.1). Wie vorhergesehen gibt es eine vorläufige Genehmigung mit Verbesserungsanordnung die 

Lücke zu schließen: 

 Fehlbetrag Haushalt 2024 bis 2027:  -2.739.996 EUR 

 Summe Beitrag HaSiKo:    1.757.645 EUR 

 Verbleibender Fehlbetrag:      -982.351 EUR 

 Es erfolgte eine Verbesserungsanordnung der Rechtsaufsicht: vier Jahre lang 245.500 EUR = 

982.000 EUR. 

 Verbunden mit dem Auftrag an Politik und Verwaltung dies am 26.09. in der SV-Sitzung zu 

beschließen und bis 04.10.2024 einzureichen 

 

Da die am 30.04. beschlossenen Sparmaßahmen bereits tiefe Einschnitte für die Politik und Verwaltung 

sowie die notwendigen Instandhaltungen bedeuten und auch die möglichen Einnahmepotenziale aus 

mehr Parkgebühren und Satzungen/Gebührenordnungen ebenfalls bereits ausgeschöpft wurden 

bleibt lediglich die Erhöhung der Grundsteuern und Gewerbesteuern um der Anordnung 

nachzukommen.  

Die Stadt Hagenow hat seit 9 Jahren die Steuersätze nicht mehr angepasst, diese liegen daher weit 

unter den Landesdurchschnitten. Mittlerweile entsteht dadurch ein Einnahmenverlust von 607.500 

EUR pro Jahr, siehe Schreiben der Rechtsaufsicht 6.2.1 auf Seite 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Row Labels

Anzahl von Aktenzeichen 

Finanzamt Messbetrag ab 2025 Messbetrag bis 2024

Entwicklung GrSt-B ab 2025 im 

Vergleich zu 2024

Einfamilienhaus 1288 76.272                          71.237                           107%

Gemischt genutztes Grundstück 115 12.593                          22.575                           56%

Geschäftsgrundstück 127 39.048                          106.143                         37%

Mietwohngrundstück 344 84.472                          94.054                           90%

Teileigentum 32 1.417                            2.013                             70%

Unbebautes Grundstück 470 6.795                            6.054                             112%

Wohnungseigentum 448 14.332                          14.714                           97%

Zweifamilienhaus 180 12.446                          13.637                           91%

Grand Total 3004 247.376                        330.427                         75%

Minderbetrag -83.051 

Hebesatz 380

Minderertrag pro Jahr ab 2025 -315.595 

Die vorläufigen Zwischenberechnungen zeigen, dass das Grundsteueraufkommen der Stadt in 2025 stark sinken wird.

Aktuell von 1,3 Mio EUR auf 1,0 Mio EUR pro Jahr

Prognose Entwicklung Grundsteuer B ab 2025
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Wilken, Gideon

From: Wilken, Gideon
Sent: Dienstag, 20. August 2024 13:45
To: ZZ_Alle_ohne_Bürgerbüro
Cc: Möller, Thomas; Hofmann, Erik
Subject: Haushalt freigegeben - HaSiKo-Maßnahmen sind zu beachten

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute ist die Entscheidung der Rechtsaufsicht zum Haushalt 2024 in Verbindung mit dem beschlossenen 
Haushaltssicherungskonzept bei uns eingegangen. 
 
Man macht uns – wie unten am 6. Mai vermutet – darauf aufmerksam, dass unser Haushalt auch in Verbindung mit 
den beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen nicht in Plan und Rechnung ausgeglichen wird und damit nach 
§ 43 Abs. 7 KV MV ungesetzlich ist.  
Da die Stadt seit 9 Jahren erstmals wieder von Haushaltssicherungszwang betroffen ist und das beschlossene 
Haushaltssicherungskonzept einen guten Willen zur Verbesserung dokumentiert, verzichtet die Rechtsaufsicht 
darauf unseren Beschluss zu beanstanden oder aufzuheben. 
 
Stattdessen wird uns das mildeste Mittel auferlegt, eine Verbesserungsanordnung über 250 TEUR pro Jahr für vier 
Jahre. Den Weg dahin dürfen wir also zusammen mit der Stadtpolitik frei erarbeiten. Das sind gute Nachrichten. 
Wir wollen daher im folgenden Sitzungszyklus mit der Stadtvertretung zusammen dahingehende Beschlüsse 
erarbeiten. Unsere Frist zur Vorlage der Maßnahmen bei der Rechtsaufsicht ist der 04.10.2024 
 
Dies bedeutet für Sie, dass wir den Haushalt 2024 bis auf weiteres vollumfänglich freigeben – jedoch natürlich 
abzüglich/zuzüglich der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Punkte. 
 
(Hinweis: Ausgehend vom weiteren Verlauf der Beratungen kann eine Haushaltssperre zum Ende des Jahres nicht 
ausgeschlossen werden). 
 
 
 
Freundliche Grüße 
i. A. 

Gideon Wilken 
Fachbereichsleiter 
FB I Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice 

. 

. Tel.: +493883623140 
Fax: +493883721087 
g.wilken@hagenow.de 
www.hagenow.de 
Lange Straße 28-32, 19230 Hagenow 

       

. 
Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. 

  

From: Wilken, Gideon <g.wilken@hagenow.de>  
Sent: Montag, 6. Mai 2024 14:22 
To: ZZ_Alle_ohne_Bürgerbüro <ZZ_AlleohneBuergerbuero@hagenow.de> 
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1 Rechtliche Grundlagen 

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) 

vom 13. Juli 2011 mit dem Stand: letzte berücksichtigte Änderung: geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467), insbesondere § 43 „Allgemeine 

Haushaltsgrundsätze“ die Nummern 6, 7 und 8, sowie Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

(GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008, Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Inhaltsübersicht 

geändert sowie § 21 aufgehoben durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBl. M-

V S. 934, 939), insbesondere § § 17b Haushaltssicherungskonzept. 

 

2 Darstellung der aktuellen Haushaltslage 

2.1 Ergebnishaushalt 

Die Haushaltsplanung im Ergebnishaushalt 2024 mit den Folgejahren bis 2027 einschließlich der 

übertragenen Haushaltsreste aus 2023 zeigt negative Jahresergebnisse von in Summe -

9.033.168,17 Euro über die vier Jahre auf. Im Ergebnishaushalt könnten diese aber noch mit dem 

Ergebnisvortrag zum 31.12.2023 von 6.067.999,78 Euro (vorläufig) sowie einer gesetzlich 

zulässigen Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (Max. Betrag = AfA abzüglich 

Sonderposten) in Höhe von 2.965.168,22 Euro ausgeglichen werden. Gesetzlich wäre der Ausgleich 

hier noch gegeben, wirtschaftlich nicht mehr. Dies sollte Anlass zum Gegensteuern geben, denn ein 

dauerhafter Substanzverzehr der Kapitalrücklage widerspricht der Pflicht, das Vermögen der 

öffentlichen Hand hier zu erhalten. Schon heute wissen wir, dass sich die Belastung durch 

Kredittilgungen und -zinsen auch 2027 ff. weiter erhöhen. 

 

Zeile 20

Jahresergebnis

vor Veränderung 

der Rücklagen

Zeile 22

Entnahme aus der

Kapitalrücklage

Zeile 25

Jahresergebnis

Zeile 26

Ergebnisvortrag

aus dem HH-

Vorjahr

Zeile 27

Ergebnis

zum 31.12. des HH-

Jahres

Max. Betrag

Differenz AfA - 

Sopo

2012 Ergebnis 57.435,19 0,00 57.435,19 0,00 57.435,19

2013 Ergebnis -464.169,91 406.734,72 -57.435,19 57.435,19 0,00

2014 Ergebnis -1.038.033,44 1.038.033,44 0,00 0,00 0,00

2015 Ergebnis -1.434.523,87 1.030.836,95 -403.686,92 0,00 -403.686,92 

2016 Ergebnis -48.666,19 452.353,11 403.686,92 -403.686,92 0,00

2017 Ergebnis 1.075.369,23 0,00 1.075.369,23 0,00 1.075.369,23

2018 Ergebnis -900.857,01 0,00 -900.857,01 1.075.369,23 174.512,22

2019 Ergebnis -766.034,74 591.522,52 -174.512,22 174.512,22 0,00

2020 Ergebnis 2.491.487,46 0,00 2.491.487,46 0,00 2.491.487,46

2021 Ergebnis 2.556.265,02 0,00 2.556.265,02 2.491.487,46 5.047.752,48

2022 Ergebnis 1.745.057,58 0,00 1.745.057,58 5.047.752,48 6.792.810,06

2023 Vorl. Ergebnis -724.810,28 0,00 -724.810,28 6.792.810,06 6.067.999,78

2024

Ansatz

einschl. HH-Reste -6.919.568,00 851.568,22 -6.067.999,78 6.067.999,78 0,00 1.237.300,00

2025 Ansatz -990.500,00 990.500,00 0,00 0,00 0,00 1.347.800,00

2026 Ansatz -79.600,00 79.600,00 0,00 0,00 0,00 1.330.400,00

2027 Ansatz -1.043.500,00 1.043.500,00 0,00 0,00 0,00 1.322.800,00

Summe über 4 

Jahre

Substanzverzehr

 Kapitalrücklage

-9.033.168,00 -2.965.168,22 

Jahr 
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2.2 Finanzhaushalt 

Im Finanzhaushalt ist dagegen sowohl gesetzlich als auch wirtschaftlich kein Haushaltsausgleich 

mehr zu erreichen. Zeile 6 im Muster 5b zeigt über die vier Planjahre negative Zahlungssalden von 

in Summe -5.051.700,00 Euro. Nach Verbrauch des zum 31.12.2023 bestehenden 

Liquiditätsvortrags + Korrektur für den laufenden Haushalt von 2.311.704,03 Euro (Zeile 4+5, denn 

nicht der gesamte Kontobestand aus Zeile 3 in Höhe von 2.602.253,74 Euro darf eingesetzt werden, 

da es hier noch Salden aus durchlaufenden Geldern oder Investitionsgeldern gibt) ergibt sich ein 

negativer operativer Saldo Ende 2027 über -2.739.995,97 Euro. Dieser Betrag muss gesetzlich im 

Planungszeitraum mindestens ausgeglichen werden.  

Jedoch bedeutet dies dann, dass die gesamten Investitionen 100%-kreditfinanziert sein werden 

(abzgl. etwaige Fördermittel). Die kommenden Investitionen aber erhöhen die Zins- und 

Tilgungsbelastung in den Folgejahren weiter und führen bereits mit der kommenden 

Haushaltsplanung 2025-2028 wieder zu negativen Salden und damit Steueranpassungsdruck. 

Demnach empfiehlt sich eine Verbesserung des Haushaltes durch Einnahmensteigerung und/oder 

Ausgabensenkungen über die -2.739.995,97 Euro im Vierjahreszeitraum hinaus. 
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Ergebnisse des 

Haushalts-

vorvorjahres

Ergebnisse des 

Haushalts-

vorjahres

Ansatz des 

Haushalts-jahres

Planungs-daten 

des Haushalts-

folgejahres

Planungs-daten 

des zweiten 

Haushalts-

folgejahres

Planungs-daten 

des dritten 

Haushalts-

folgejahres

1 2 3 4 5 6

2022 2023 2024 2025 2026 2027

3
= 6.880.230,50 6.234.515,36 2.602.253,74 -1.875.427,58 -2.283.027,58 -1.943.027,58

4
5.360.182,33 2.506.831,81 2.588.072,20 -1.830.095,97 -2.235.195,97 -1.908.295,97

5
+ Korrektur des Vortrages 0,00 0,00 -276.368,17 0,00 0,00 0,00

+ davon:

Übertragungsermächtigungen

(§ 15 Absatz 1 und 2 GemHVO-Doppik)

0,00 0,00 -276.368,17 0,00 0,00 0,00

In Summe

6

+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 

Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-

Doppik)

-2.853.350,52 81.240,39 -4.141.800,00 -405.100,00 326.900,00 -831.700,00 -5.051.700,00

+ davon:

jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 

Auszahlungen vor Zuführung und planmäßiger Tilgung

2.678.703,74 274.811,05 -3.614.500,00 360.500,00 1.319.500,00 447.700,00

+ davon:

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo 

der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 

des Haushaltsjahres

(§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

-5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- davon:

Zinsen aus Kreditneuaufnahmen

0,00 0,00 73.700,00 175.100,00 255.900,00 356.400,00

- davon:

Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

232.054,26 193.570,66 334.800,00 299.200,00 299.200,00 299.200,00

- davon:

Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen

0,00 0,00 118.800,00 291.300,00 437.500,00 623.800,00

7
+ 2.506.831,81 2.588.072,20 -1.830.095,97 -2.235.195,97 -1.908.295,97 -2.739.995,97 Negativer 

Saldo

8
1.448.794,91 3.661.997,89 -606.973,49 53.513,36 51.013,36 64.113,36

9
+ Korrektur des Vortrages 0,00 0,00 -56.313,15 0,00 0,00 0,00

+ davon:

Übertragungsermächtigungen

(§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)

0,00 0,00 -56.313,15 0,00 0,00 0,00

10

+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)

2.213.202,98 -6.668.971,38 -4.006.800,00 -2.152.500,00 -3.686.900,00 -3.781.700,00

+ davon:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

vor Zuführung

-3.086.797,02 -6.668.971,38 -4.006.800,00 -2.152.500,00 -3.686.900,00 -3.781.700,00

+ davon:

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo 

der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 

des Haushaltsjahres

(§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne 

planmäßige Tilgung)

0,00 2.400.000,00 4.723.600,00 2.150.000,00 3.700.000,00 3.750.000,00

+ davon:

Kreditaufnahmen

0,00 2.400.000,00 4.750.000,00 2.150.000,00 3.700.000,00 3.750.000,00

- davon:

Sondertilgung

0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00

12
+ 3.661.997,89 -606.973,49 53.513,36 51.013,36 64.113,36 32.413,36

13

71.253,26 65.685,66 621.155,03 -98.844,97 -98.844,97 -98.844,97

14
+ Korrektur des Vortrages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 

Zahlungsvorgänge

(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)

-5.567,60 555.469,37 -720.000,00 0,00 0,00 0,00

16

+ 65.685,66 621.155,03 -98.844,97 -98.844,97 -98.844,97 -98.844,97

17
= 6.234.515,36 2.602.253,74 -1.875.427,58 -2.283.027,58 -1.943.027,58 -2.806.427,58

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr. Stand: 18.03.2024

in €

Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. 

Dezember des Haushaltsvorjahres

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31. Dezember des Haushaltsvorjahres

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31. Dezember des Haushaltsjahres

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 

31. Dezember des Haushaltsvorjahres

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 

31. Dezember des Haushaltsjahres

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 

Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 

Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres

Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. 

Dezember des Haushaltsjahres
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3 Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich 

3.1 Inflationsdruck  

Während die Ausgaben der Kommune wie z.B. Personal, Sachkosten, Energie, Kreisumlage nahezu 

alle stetig ansteigen, gibt es auf der Einnahmenseite nicht bei allen Posten einen Inflationsausgleich. 

Insbesondere sind hier die Grundsteuern (A und B) zu nennen.  

Die Entwicklung des harmonisierten Verbraucherpreisindex der Bundesbank zwischen der letzten 

Steuererhöhung 2016 und Ende 2023 heranziehend, sowie einer weiteren konservativen 

Inflationsschätzung für 2024 von 2,7% (Mittelwert OECD, Bundesbank, ifo etc.) ergibt sich für den 

Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2024 ein Anstieg der Preise um 32%. Für Hagenow ergibt 

sich damit in acht Jahren ein Kaufkraftverlust von rund 438.317 EUR aus den Grundsteuern. Dies 

bedeutet, allein um die verlorene Kaufkraft von 2016 wiederzuerlangen, müssen die Hebesätze A 

von 310 auf 409 und B von 380 auf 501 steigen. 

 

Darüber hinaus sind die Parkgebühren in Höhe von aktuell 130.000 Euro zu nennen, welche 

inflationsbedingt angepasst werden müssen und damit noch einen 5-stelligen Zusatzbetrag liefern 

könnten. Weitere inflationsunabhängige Einnahmen wie Hundesteuer, Gebührensatzungen, 

Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte müssten ebenfalls regelmäßig an die Inflation angepasst 

werden, machen im städtischen Haushalt aber nur einen sehr geringen Beitrag aus.  

3.2  Tilgungs- und Zinsbelastung aus neuen Bauprojekten und Investitionen 

Zusätzlich gibt es heute und noch mehr in den Folgejahren konkrete Mehrbelastungen aus 

Investitionen, die es früher in dieser Höhe nicht gab. Wieder Muster 5b heranziehend zeigt Zeile 11 

die mit den Investitionen verbundenen geplanten Kreditaufnahmen zwischen 2023 und 2027 in Höhe 

von in Summe 16.723.600 Euro. Die Davon-Zeilen unter Zeile 6 im Muster 5b (oben) zeigen auf, 

dass die Zusatzbelastungen für den Haushalt bis 2027 auf jährlich 356.400 für zusätzliche Zinsen 

und 623.800 für zusätzlich Tilgungen ansteigen. Also rund eine Million pro Jahr ab 2027. Weitere 
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Investitionen in den Folgejahren lassen diesen Betrag ab 2028 noch weiter ansteigen. Den hohen 

Kredit- und Zinsbelastung aus Investitionen müssen gleichwertige Einnahmen gegenüberstehen, 

denn sie können nicht durch kleinere Verzichtsmaßnahmen zusammengespart werden. 

Die Ursachen für die gegenüber ursprünglichen Planungen gestiegenen Baukosten sind 

vielgestaltig: 

• Generell gestiegene Inflation bei allen Materialien und Personalkosten 

• Zeitlicher Bauverzug, welcher die Inflationseinwirkung verlängert 

• Materialknappheit/Rohstoffknappheit in 2021-2023 

• Lieferkettenverzug innerhalb der Coronapandemie 

• Lieferkettenverzug durch internationale Logistikprobleme in Häfen und Seestraßen 

2022/2023 

• Fördermittelzusagen sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant und/oder hielten 

nicht schritt mit den Preisanstiegen  

 

 

Auszahlungen

Einzahlungen 

(z.B. Fördermittel)

Neubau Sporthalle - Europaschule 12.790.000     9.755.500             

Neubau Schule - Europaschule 8.491.600       6.228.200             

Ausbau Möllner Straße 2.400.000       -                        

Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. + 5. BA 1.907.500       -                        

Investitionen in der Bekow 1.625.000       1.030.000             

Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule 1.602.400       2.121.800             

Ausbau Fritz-Reuter-Straße 1.600.000       -                        

Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz 1.215.000       -                        

Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost 1.155.000       -                        

Installation Photovoltaikanlage (erste Planungsleistungen) - Europaschule 970.000         500.000                

Ausbau Linden-, Birken- und Ulmenallee 950.000         -                        

Ausbau Straße Prahmer Berg 950.000         -                        

Anschaffung Drehleiter - Freiwillige Feuerwehr 700.000         420.000                

Anschaffung Tanklöschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr 500.000         300.000                

Weitere 2.706.500       5.579.600             

Summe 39.563.000     25.935.100           

Investitionszahlungen 2024 - 2027 

0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000

10.000.000
11.000.000
12.000.000
13.000.000
14.000.000
15.000.000
16.000.000

Entwicklung des Kreditstandes in EUR (Jahresende)
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Erschwerend kommt hinzu, dass das Zinsniveau seit 2023 stark angestiegen ist. Von Zinssätzen 

nahe 0 auf ein Niveau zwischen 3-4%. Geld auf Vorrat aufzunehmen ist Kommunen jedoch nicht 

gestattet aufgrund der bestehenden Regularien. 

 

3.3 Verdopplung der Kreisumlage seit 2016 – Finanzausgleich steigt weniger stark 

Große Positionen im Haushalt - auf deren Höhe die Stadt keinen Einfluss hat - sind die Einzahlungen 

aus dem Finanzausgleichsgesetz sowie die Auszahlungen für die Kreisumlage. Problematisch ist, 

dass die Kreisumlage unsere FAG-Zahlungen seit drei Jahren übersteigt und 2024 die Schere dieser 

beiden Haupteinnahme- und -Ausgabequellen noch drastischer auf fast 1 Mio EUR ansteigt.  

Die Belastung durch die Kreisumlage steigt deutlich dynamischer als die allgemeine Inflation und 

damit andere Ausgaben oder Erträge. Im oben angeführten Betrachtungszeitraum 2016 bis 2024 

mit 32% Inflation ist die Kreisumlage um 92% gestiegen von 4.317.389 Euro auf 8.307.400 Euro. 

Sie hat sich also verdoppelt obwohl der Umlagesatz noch von 44,4% auf 42,5% gesunken ist. Das 

heißt seit 2016 zahlen wir heute 3.990.011 Euro mehr Kreisumlage pro Jahr. Tendenz weiter 

steigend. 

Glücklicherweise ist auch die FAG-Zuweisung an die Stadt in diesem Zeitraum stärker als die 

Inflation gestiegen. Leider aber weniger stark als die Kreisumlage. Die Zuweisung stieg von 

4.560.402 EUR in 2016 auf 7.316.500 in 2024 und damit nur um +60% bzw. +2.756.098 EUR. Das 

heißt hier ergibt sich im Vergleich zu 2016 das Problem, dass wir heute -1.233.913 Euro schlechter 

gestellt sind. Der Tabelle kann entnommen werden, dass wir 2016 noch zumindest 243.013 EUR 

bekommen haben (FAG abzgl. Kreisumlage) während wir heute schon mit -990.900 Euro deutlich 

zubuttern müssen. Je nach FAG-Gesetzeslage und Kreisumlagesatz gab es auch Jahre wie 2020 

und 2021 mit sehr positiven Salden. Der Finanzausgleich an die Kommunen soll ja den 

steuerschwächeren Regionen die Ausübung ihrer Aufgaben ermöglichen. Wenn der ganze 

Finanzausgleich komplett an den Kreis abfließt und wir sogar darüber hinaus noch abführen müssen, 

wird dies immer schwerer möglich. 
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3.4 Delle bei den Gewerbesteuereinnahmen im Planungszeitraum 

Diese Verschlechterung bei FAG und Kreisumlage trifft in 2024 zusammen mit einer schlechten 

Steuerprognose. Für die Vorjahre zeichnen sich bei den Unternehmen schlechtere 

Jahresergebnisse ab, welche sich in geringerer Gewerbesteuer niederschlagen. Die 

Gewerbesteuereinnahmen sanken 2023 bereits um 1,26 Mio. gegenüber 2022 und 2024 rechnen 

wir mit einer weiteren Reduktion um 0,8 Mio. EUR auf nur noch 4.700.000 Euro in Summe. Etwaige 

Entlastungen aus dem FAG und der Kreisumlage kommen immer mit zwei Jahren Zeitverzug und 

sind dann für 2026 und 2027 in den Zahlen abgebildet, weshalb die Jahresergebnisse 2026 und 

2027 dann weniger schlecht aussehen als 2024 und 2025. 

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Schlüsselzuweisung gesamt 6.216.400 6.249.518 5.726.520 6.232.965 5.832.638 981.214 1.240.665 2.051.755 1.607.041

dav. investive Schlüsselzuw. 4,0 % 248.600 249.981 229.061 249.319 233.306 85.366 107.938 178.503 139.813

Zuweisung § 22 übertragene Aufgaben 688.600 574.941 580.307 531.425 549.775 500.260 488.573 441.836 434.296

Infrastrukturpauschale 247.400 490.013 494.126 492.106 490.102

Übergangszuweisung kreisang. Zentren 164.100 169.525 339.997 406.496 607.886

Zuweisung Übergemeindliche Aufgaben 2.019.467 2.007.942 2.016.671 1.998.578

Familienleistungsausgleich 631.456 584.028 547.093 520.488

Gesamtsumme FAG-Zuweisung 7.316.500 7.483.997 7.140.949 7.662.993 7.480.400 4.132.398 4.321.208 5.057.356 4.560.402

abzüglich abzuführende Kreisumlage 8.307.400 7.722.642 7.323.018 6.239.949 6.003.749 4.740.612 4.692.738 4.208.847 4.317.389

nachrichtlich: Umlagesatz Kreisumlage 42,5% 42,5% 42,5% 39,9% 39,9% 39,9% 40,8% 42,8% 44,4%

Einzahlung für Haushalt Hagenow -990.900 -238.645 -182.069 1.423.044 1.476.651 -608.214 -371.530 848.509 243.013
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4 Feststellung des Konsolidierungsbedarfs 

Analog Kapitel 2.2: Gesetzlich und kurzfristig mindestens 2.739.995,97 Euro im Finanzhaushalt über 

diesen Vierjahreszeitraum bis 2027. Aber es empfiehlt sich dringend eine Verbesserung des 

Haushaltes diesen Betrag hinaus, um nicht im kommenden Jahr erneut in ein Defizit in der Planung 

zu laufen. Das echte laufende Defizit in den 4 Jahren beträgt 5.051.700 Euro und dies sollte also die 

Zielgröße sein. Ein Abbau der Kontoreserven ist nur ein einmaliger Effekt und nicht empfehlenswert. 
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5 Festlegung der Konsolidierungsmaßnahmen und finanzielle Wirkungen  
 
Das laufende Defizit im Finanzhaushalt über die 4 Planjahre (Muster 5b Zeile 6 Summe über die 4 Planjahre -5,1 Mio. EUR) soll teilweise durch das 
Zusammenwirken von zwei Maßnahmenpaketen ausgeglichen werden.  
 
Die Pakete sind: 
 

1. Die Liste der möglichen Haushaltssicherungsmaßnahmen wie sie zu Beginn des Jahres 2024 zwischen Verwaltung und Stadtvertretung 
diskutiert wurde, mit aktualisierten Werten zur Einschätzung des Sparpotenzials. Der Beitrag beläuft sich in Summe auf ca. 1,4 Mio. EUR über 
vier Jahre bis 2027. Die Liste enthält einmalige und wiederkehrende Auszahlungs- und Aufwandssenkungen sowie Einzahlungs- und 
Ertragssteigerungen.  
(Siehe Tabelle 1) 
 

2. Zuzüglich Aufschiebungen bei den Werterhaltungsmaßnahmen. Der Beitrag beläuft sich in Summe auf 0,35 Mio. EUR. Dies sind Einmaleffekte in 
2024. 
(Siehe Tabelle 2) 
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Tabelle 1 (Paket 1 – Diskussionsliste Jahresbeginn 2024)   
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Tabelle 2 (Paket 2 – aufgeschobene Werterhaltung) 

 

 

 

 

 

2024 2025 2026 2027 
Summe über 

4 Jahre
2024 2025 2026 2027 

Summe über 

4 Jahre

2 114020102 Rathaus Sanierung der Büro- und Flurräume im 

Anbau (3. BA) 80.000 80.000                80.000 80.000                

4 211010101 Stadtschule am Mühlenteich Instandsetzung der Büroräume 

Schulleitung, Sekretariat und Lehrerzimer

57.500 57.500                57.500 57.500                

5 211010101 Stadtschule am Mühlenteich Malermäßige Instandsetzung von 2x 

Klassenräumen im Hauptgebäude

10.000 10.000                10.000 10.000                

6 211010101 Stadtschule am Mühlenteich Montage von Akustikdecken inkl. 

Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Panels 

(Räume 201, 203, 204 und 205)

10.000 10.000                10.000 10.000                

8 211010102 Turnhalle Teichstraße Lieferung und Montage einer 

elektronischen Schließanlage für das 

gesamte Objekt 10.000 10.000                10.000 10.000                

11 252010101 Museum Zusammenlegung der EMA's (Gebäude 

Lange Str. 79, Kirchenstr. 2 und 4 sowie 

Museumsspeicher)

15.000 15.000                15.000 15.000                

18 541010101 div. Straßen allgemeine Straßenunterhaltung

150.000 150.000              150.000 150.000              

20 541010103 Straßenbeleuchtung allgemeine Unterhaltung der 

Straßenbeleuchtung 15.000 15.000                15.000 15.000                

347.500 0 0 0 347.500       347.500 0 0 0 347.500       

Summe Beitrag FinanzhaushaltSumme Beitrag Ergebnishaushalt

lfd.

Nr.
Kostenträger Ort Einzelmaßnahme
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Nachrichtlich – Auftrag zur Prüfung weiterer Maßnahmen deren finanzielle Beiträge heute nicht zu beziffern sind: 

 

 

 

 

 

 

2024 2025 2026 2027 
Summe über 

4 Jahre
2024 2025 2026 2027 

Summe über 

4 Jahre

4 54601 div. Fr. Feuersenger Parkhaus - Verkauf prüfen 

(mindestens zum Restbuchwert) 

(Verlust ggü BW zu erwarten)

-34.000 Jahresergebnis 2024 nach ILV. Davon 27 TEUR Afa. 

Wenn Verkauf dann vermutlich unter Buchwert. 

Verkaufspreis fraglich 50-100 TEUR Buchwert noch 250 

TEUR, was den Planungszeitraum mehr belastet als 

entlastet -                    -                     

51 div. div. Hr. Möller Prüfung Übertragung 

Verantwortlichkeiten für 

Gebäude WoBau oder SW

Übertragung Verantwortlichkeiten für Gebäude 

(Turnhallen, Kitas, Freizeithaus, Museum usw.) und ggf. die 

dazugehörige Personalstruktur an Tochtergesellschaft. 

prüfen. -                    -                     

52 div. div. Hr. Möller Prüfung Interkommunale 

Zusammenarbeit Amt Hagenow-

Land verstärken

Langfristige Kooperationsmöglichkeiten und 

Zusammenfassung von Aufgabenbereichen mit dem Amt 

Hagenow Land -                    -                     

54 11401 div. Fr. Karth Prüfung Verkauf alte OU am 

Bahnhof (Friedrich-List-Str. 9)

Verkauf unter Buchwert (BW 23 TEUR) - Verlust belastet 

den Planungszeitraum. Alte OU am Bahnhof (Friedrich-List-

Str. 9) verkaufen (Verlust ggü. BW zu erwarten) -                    -                     

84 53500 4731 Hr. Wilken Hr. 

Möller

Prüfung eigener Aktivitäten der  

Stadtwerke für Einnahmen aus 

Erneuerbare Energien (noch am 

Anfang, PV) 

Würde sich langfristig in höheren Gewinnen bei den SW 

abbilden, nicht im Stadthaushalt

-                    -                     

86 25201 44243 Hr. Behrens Prüfung finanzielle Beteiligung 

des Amtes Hagenow-Land an der 

Hagenow-Information 

Prüfung Beteiligung mit Amt Hagenow Land 

-                    -                     

96 11401 div. Fr. Karth Grundstücksflächen im 

Bieterverfahren (Mindestgebot) 

zum Verkauf bzw. zur 

Verpachtung anbieten (Bsp. bei 

Neuverpachtung 

landwirtschaftlicher Flächen)

6 EUR pro Bodenpunkt pro Jahr. Marktbericht 8,68. 

Grünland: wir 140 EUR  Marktbericht 162 EUR

-                    -                     

Summe Beitrag Ergebnishaushalt Summe Beitrag Finanzhaushalt

Beschreibung / Kommentar lfd.

Nr.
Produkt Konto

Verantwort-

lichkeit
Einzelmaßnahme
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6 Angabe des Konsolidierungszeitraumes und Fazit 

Die vollständige Konsolidierung des laufenden Defizits (Muster 5b Zeile 6 Summe über die 4 Planjahre -5,1 Mio. EUR) kann mit den aufgezeigten 

Maßnahmen nur teilweise kompensiert werden.  Der Haushaltsausgleich wird damit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 nicht erreicht. Es 

verbleiben 3,4 Mio. EUR laufendes Defizit summiert über vier Jahre. 

 

 

 

 

 

 

  

Hagenow, den 09.04.2024 

 

 

gez. Thomas Möller 

Bürgermeister 
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